
Vollzug der Wassergesetze des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);  

Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und Betrieb einer Fischaufstiegsanlage bei Lech-km 

11,375 und 11,655 an der Lech-Staustufe Oberpeiching auf dem Grundstück FI-Nrn. 1418/1, 

1418/2, 1418/4, 1419/2, 1419/4, 1419/35 der Gemarkung Oberpeiching und Ausnahmegeneh-

migung von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung  

hier: Bekanntgabe des Ergebnisses der Vorprüfung einer UVP-Pflicht nach § 5 Abs. 2 Satz 1 

UVPG 

 

 

B e k a n n t m a c h u n g: 

 

 

Beschreibung des Vorhabens: 

 

Die LEW Wasserkraft GmbH beabsichtigt an der Lechstaustufe Oberpeiching die Errichtung und 

den Betrieb einer Fischaufstiegsanlage. Die Fischaufstiegsanlage wird bei Lech-km 11,375 und 

Lech-km 11,655 auf den Grundstücken FI-Nrn. 1418/1, 1418/2, 1418/4, 1419/2, 1419/4, 1419/35 

der Gemarkung Oberpeiching errichtet werden. Mit der Fischaufstiegsanlage soll die ökologische 

Durchgängigkeit des Lechs an der Staustufe Oberpeiching, die im Bestand nicht gegeben ist, wie-

derhergestellt werden sowie die Verbesserung des Gewässerökosystems um einen guten ökolo-

gischen Zustand des Lechs erreichen zu können.  

 

Die Anbindung der Fischaufstiegsanlage oberwasserseitig an den Lech erfolgt über einen Vertical-

Slot-Pass. Der Zulauf wird lechseitig mit einem Absperrschütz ausgerüstet. Im Oberwasser weist 

der Vertical-Slot-Pass zwei Brückenbauwerke auf, eines zur Unterquerung des Dammweges am 

Einlauf und ein weiteres Bauwerk zur Unterquerung des Bestandweges am Übergang Vertical-

Slot-Pass in den neuen Bachlauf. Nach Querung des Bestandweges geht das Einlaufbauwerk in 

den neuen Bachlauf über, welcher durch den Auwald führt und die Kraftwerkszufahrt mit einem 

Wellstahldurchlass unterquert. Nach dessen Unterquerung führt der neue Bachlauf weiter durch 

den Auwald und mündet dann in einem Vertical-Slot-Pass unterwasserseitig an der Staustufe des 

Lechs. Entlang des Bachlaufs führt ein Uferstreifen zur Bewirtschaftung. Zum Schutz des Wasser-

schutzgebiets wird der Bachlauf nach unten abgedichtet. 

 

 

Vorprüfung zur Feststellung einer UVP-Pflicht: 

 

Beim Landratsamt Donau-Ries wurde für das Vorhaben unter Vorlage entsprechender Planungs-

unterlagen die Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens beantragt.  

 

Das Vorhaben ist als Gewässerausbau nach § 67 Abs. 2 WHG genehmigungspflichtig. 

 



Im Rahmen des hierzu vom Landratsamt Donau-Ries als zuständiger Behörde durchzuführenden 

wasserrechtlichen Plangenehmigungsverfahrens (§ 68 Abs. 2 WHG) war auch eine standortbezo-

gene Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung für das Vorhaben durchzuführen (Anlage 1, Ziffer 13.18.2 UVPG). Die stand-

ortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ers-

ten Stufe wird geprüft, ob bei dem Vorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in 

Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ist dies der Fall, wird in einer 

zweiten Stufe geprüft, ob unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien 

das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Emp-

findlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären (§ 7 Abs. 2 UVPG). 

 

Die vorgelegten Unterlagen sind vollständig und zur Durchführung des Verfahrens ausreichend. 

 

Die standortbezogene Vorprüfung des Landratsamtes Donau-Ries ist unter Einbeziehung der von 

den beteiligten Fachbehörden abgegebenen Stellungnahmen erfolgt. Die überschlägig vorge-

nommene Prüfung nach § 7 Abs. 2 UVPG hat ergeben, dass das Vorhaben unter Berücksichtigung 

der in Anlage 3 UVPG gesetzlich vorgegebenen Schutz- und Prüfungskriterien keine erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann. Damit ist eine eigenständige Umweltverträglich-

keitsprüfung nicht erforderlich.  

 

Die überschlägige Prüfung hat auf der ersten Stufe ergeben, dass besondere örtliche Gegeben-

heiten in Gestalt nachfolgend aufgeführter Schutzgebiete etc. i. S. d. Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG 

vorliegen: 

 

• Trinkwasserschutzgebiet „Oberndorf am Lech“ des Zweckverbandes Wasserversorgung 

Fränkischer Wirtschaftsraum  

• amtlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet des Lech 

• Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. Art. 23 Abs. 1 Bay-

NatSchG 

• Bannwald, Schutzwald, Naturwaldreservat  

 

Aus nachfolgend aufgeführten Gründen hat die Prüfung in der zweiten Stufe jedoch ergeben, 

dass keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen i. S. d. § 7 Abs. 2 Satz 4 UVPG zu er-

warten sind: 

 

Für die Fischaufstiegshilfe ist die Rodung von Waldflächen (dauerhafte Inanspruchnahme von 

1.688 m²) erforderlich. Dauerhaft in Anspruch genommen werden Teilbereiche von Hartholzau-

wäldern von junger bis alter Ausprägung. Bauzeitbedingt in Anspruch genommen wird eine Hart-

holzauwaldfläche von 336 m². Teilbereiche der in Anspruch genommenen Wälder sind als Bann-

wald gemäß Art. 11 BayWaldG sowie nach Waldfunktionsplan als Wald mit besonderer Bedeu-



tung für die Erholung ausgewiesen. Durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. einer Umwelt-

baubegleitung, einer Bauzeit außerhalb der Brut- und Rastzeit, den Schutz von Tieren und ökolo-

gisch bedeutsamen Flächen vor und während der Baumaßnahme, einer Wiederaufforstung am 

angrenzenden Bannwald, etc. können erhebliche Eingriffe vermieden bzw. minimiert werden. 

Weiterhin werden sog. CEF-Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) wie z.B. Lebens-

raumneuschaffung der Zauneidechse, Ausgleich möglicher Quartierverluste von Fledermäusen 

und Brutplatzverluste von Höhlenbrütern, durchgeführt.  

 

Die Bedeutung der beanspruchten Flächen für die hier vor allem relevanten Schutzgüter Tiere, 

Pflanzen und die biologische Vielfalt ist aufgrund des naturschutzfachlichen Ausgangszustandes 

in Hinblick auf das Teilschutzgut Fauna als mittel, im weiteren Umfeld des Vorhabens auch als 

mittel bis hoch einzustufen. Auswirkungen hierauf werden durch eine entsprechende Maßnah-

menplanung minimiert. Bedeutende, nicht wiederherstellbare Lebensräume sind durch das Vor-

haben nicht betroffen. Nach Abschluss der Maßnahmen können die beanspruchten Flächen zu-

dem wieder Lebensraumfunktion übernehmen.  

 

Insbesondere für die aquatische Fauna werden die Bedingungen verbessert, da der Lech durch 

den Bau der Fischaufstiegsanlage wieder ökologisch durchgängig wird. Somit kann ein natürliches 

Migrationsverhalten ermöglicht und geeignete Aufwuchs- und Laichhabitate geschaffen werden, 

um die Population der aquatischen Fauna im Lech zu erhalten.  

 

Bedeutsame bzw. seltene Böden sind ebenfalls nicht betroffen. Ein Verlust der Bodenfunktion 

durch Versiegelung ist nur auf einer kleinen Fläche (Überbauung auf ca. 1.302 m² durch Zufahrts-

unterführung, Gerinneböschungen, bewirtschaftbare Uferrandstreifen und Sohlabdichtung; 

Neuversiegelung für den Bau der Ein- und Auslaufbauwerke von ca. 799 m²) zu verzeichnen. Tem-

porär beanspruchte Bereiche werden wiederbegrünt/neugestaltet und können wieder entspre-

chende Bodenfunktionen übernehmen. Aufgrund der geringen Fläche und den stark vorbelaste-

ten Böden, stellt die Versiegelung nur eine geringfügige Auswirkung dar.  

 

Negative Auswirkungen auf das Grundwasser bzw. auf bestehende Überschwemmungsgebiete 

sind nicht zu erwarten. Die Bauwerke für die Fischaufstiegsanlage liegen im Trinkwasserschutz-

gebiet „Oberndorf am Lech“ des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Fränkischer Wirt-

schaftsraum. Negative Auswirkungen auf die Gewässer oder auf das Wasserschutzgebiet können 

durch Vermeidungsmaßnahmen wie z.B. eine hochwassersichere Lagerung von Ölen und Kraft-

stoffen, Betankung der Fahrzeug auf befestigten Flächen, Erstellung der Ein- und Ausstiegsbau-

werke soweit möglich in trockener Bauweise vermieden werden. 

 

Herausragende Bereiche mit Wechselwirkungen sind nicht bzw. nur in vergleichsweise geringem 

Umfang betroffen. Des Weiteren werden diese durch Vermeidungs- und Verminderungsmaßnah-

men reduziert. Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch das Vorhaben sind auch hier nicht zu 

erwarten. 

 



Auf die weiteren der in Anlage 3 UVPG genannten Schutzgüter hat die Maßnahme der LEW Was-

serkraft GmbH keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen. 

 

Nach § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist die Feststellung, dass im vorliegenden Fall eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung unterbleibt, nicht selbstständig anfechtbar. 

 

Nähere Informationen können beim Landratsamt Donau-Ries, Donauwörth, Pflegstraße 2, Haus 

C, 2. Stock, Zimmer Nr. 2.95, Telefon: 0906/74-644 eingeholt werden. 

 

Im Falle einer persönlichen Vorsprache ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Bitte 

beachten Sie auch, dass derzeit aufgrund der Corona-Virus-Epidemie im Landratsamt bis auf Wei-

teres die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt. Der Zutritt zum Landratsamt Do-

nau-Ries ist nur unter Einhaltung der „3G“-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet) möglich. 

 

Donauwörth, den 16.02.2022 

 

 

Baumer  

Oberregierungsrätin 


